
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 40 (1924)

Heft: 33

Rubrik: Verkehrswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sit. 33 Sanfte, fdjtestj. $a»t»te>. «Seitnag („SfteijterMatt") 3t>7

Siefer reichlich grofje Slat) t>at für bte ©hulgemeinbe
eine 9îett)e oon Sorjügen: 3n erfier Sinie ift p fagett,
baff er XctcTjt erreichbar ift unb nicht aüp entfernt liegt.
Sann mürbe mit bem Anfauf enblid) bas erreicht wo»
nacf) fc^on lange geftrebt worben ift: Sie ©hulgemeinbe
erhielte, nadfbem ben iutnenben ©hütet flaffen auch bie

©trafen p SSallfpiet unb 3Raifhübungen oerwehrt warben
ftnb, einen auSglebtgen Surnplah unb, waS in ber 316=

ficht beS ©hulrateS liegt, and) einen ungefaljrbeten Auf«
enthallSort für Kinber im nod) nicht fhulpfithligen Alter.
®ap fommt ber Umftanb, unb ba§ ift aar aüem wich»

tig, bajjj buret) biefen Kauf eine öa§ SßeftalojzifhulhauS
allfällig ftörenbe Überbauung beS ©runbfiücteS DoIIftänbig
auSgefd)loffen ift. Söenn bie ©djulgemeinbe Severin ift,
fann fie über bie SBiefe ungeljinbert frei aetfügen.

Set Kaufpreis beträgt gr. 30,000, b. t). gï- 4.45
per m*; er ift fomit fel)t annehmbar. Sie Kaufbebtn»
gungen lauten:

1. Ser KaufSanlritt erfolgt mit 31. Dflober 1924.
2. 31n ben Kaufpreis fini» gr. 15,000 fofort nad)

ftabträtli^er Fertigung MefeS KaufoertrageS unb ber
Aeft aon gr. 15,000 innert Bahresfrift feit ber SRati»

fifaiion bar p beja^leti. Sie zweite iRate ift oom Kauf»
antritt an p 5 Prozent pro Bahï P oer^tnfen.

3. Sie Fertigung biefeS KaufoertrageS nach erfolgter
©enehmigung burch bie ©chulgemeinbe hat fpatefienS am
19. ÜRouember 1924 p erfolgen.

4. Sie Kofien bicfer ^anbünberung, inbegriffen bie

$anbänberungSfieuer, befahlen bie Sertragsfchtiefjenben
gemeinfam je pr Wülfte.

Sie ©hulbehötbe hat fi<h ben 31ntrag pm 3Mauf
wohl überlegt. Sie heutige ßeit unb bie finanzielle Sage
ber ©hulgemeinbe, fo Ijeifst eS im ©utadjien an bie Schul»
genoffen, finb eigentlich nicht bap geeignet, foldje AuS»

lagen zu roagen. Qm oorliegenben gafte aber batf bie

aufjerorbentlih günftige unb DorauSfidplth uie wieber»
fetjrenbe (Gelegenheit nach 91nficht ber Sehörbe nicht oer=

pafjl werben, fonft mürbe oieüeihi eine fpätere @ene=

ration-mit 3ted)i über bie Kürzfict)tigfeit einer früheren
ju Hagen haben.

Sie iBerroaltungSrechnung hat eine jährliche Ausgabe
oon oortäufig 1600 bis 1700 gr. 3tu§ zu tragen.

BweifelSobne werben bie ©hulgenoffen am 9. 91o=

oember bem 31nirag beS ©hutrateS auf 31n!auf btefeS

©runbfiücteS juftimmen.

Uolkswirticbaft.
Seraftiheè SilbiMtgfwefen. 3« ©olothurn tagte

unter bem ÜSorfit) oon Sr. Kaufmann, ®h®f ber Abtei»
lung für ^ynbuftrie unb ©eroerbe beS eibgenöffifdjen
SBotfSroirtfhaftSbepartementeS, bie a«S 19 SÖlitgliebern,

inbegriffen 3 grauen, beftetjenbe eibgenöfftfche ©pper»
lent ommiffion für ba§ berufliche töilbungS»
wefen ber ©djweij, um eine SReihe organifatorifher
gragen betreffenb bie töunbeSfuboentio« an baS

faufmännifche, gewerbliche unb hauëroirtfafHid)e Sil»
bungSwefen zu erörtern, bie fish infolge ber oorgefehe»
nen Sparmaßnahmen be§ SunbeS aufgebrängt haben.
Sefd)lüffe finb nicht gefaxt worben.

S)ß§ flüötZilr^irSfdje Arbeitsamt erïlârt in feinem
Dütoberbericht: SaS Saugewerbe unb bie bamit
pfammenhängenben Serufe finb auf bem ißlatse 3ü*itf)
immer noch gut befdpftigt, ebenfo finb bie ArbeitSoer»
hältniffe für ungelernte ArbeitSfräfte befriebigenb geblieben,
©ine leichte Benähme ber ArbeitSlofigîeit mäht fid) in
ber SReiaE» unb SRafhineninbufirie, wie auc| in ber
£)otjinbuftrie bemerfbar, unb am ungünfiigften geftaltete
fich bie Sage für Sureau» unb ©efcfüftSangefteüte.

Slrbeitêlofenfurforge im Hantott ®ie lan»
tonale SolfSwirtfchaftSbireïtion erlief ein ftreisfçhreiben
an bie ©emetnbebehörben unb bal îantonale ©inigungS»
amt betr. bie öffentlichen ©olibarität§fonb§ für
bie Slrbeitslofenfürforge. Sarin wirb erllärt: Sie 31r=

beitslofenfürforge ber 9Rachlneg§jahre foE burch bie S er»
ficherung gegen 31rbeitSIofig!eit abgelöft werben.
Sie Eluhbarmachitng ber öffentlihen ©olibaritätsfonbs
im ©inné biefer ©ntœicïlung fdjetnt gegeben. Sorab ift
bie Silbung oon SReferoen für bie öffentlichen Serftd)e=
rungélaffen oorgefehen. Sa§ ©pfiem ber öffentlichen
SlrbeitSlofenoerficherung ift noch nicht organifiert. 3n=
beffen werben ftd) bie fontmunalen ©olibaritatSfonbS in
bie »orgefehene Drganifation leicht einfügen laffen. Korn»
munale 31tbeitslofenfaffen tonnten bie ©emeinbefolibari»
tätsfonbS ohne weiteres übernehmen. KreiStaffen mit
einem SephungSbereich über mehrere ©emeinben erhielten
beten ©olibaritätsfonbS inSgefamt jugewenbet. Sie Sil»
bung eines îantonalen SîeferoefonbS bliebe babei oorbe»

halten. Sie 3«>ectbefiimmung ber öffentlichen ©olibari»
tätSfonbS fann fomit erft im Beitpuntt, ba bie grage
ber SlrbeitSlofenoepfidherung enbgültig e°ntfci)ieben ift,
befinitio feftgelegt werben. SiS bahin finb bie ©olibari»
tätSfonbS oon ben ©emeiftbebehötben p oerwalten. Stefe
werben oom SRegierungSrate eingetaben, bie ©olibaritätS»
fonbS btS pm Qnfrafiireten ber 31rbeitSlofenoerfthernng

p oerwalten; bie ©iherfieEungen bis 31. SDRärj 1925
burch Saareinjahlungen ablöfen p laffen. Sabei finb
©efu^e um ganze ober teilweife Sefreiung oon ber Sei»
tragSpflicht nach 3Jia|gabe ber finanzieEen Sage lopal
ZU berücfftchtigen. Sie teilweife ober ganze Sefreiung
liegt nah wie oor in ber Kompetenz ber SolfSmirt»
fdjafiSbireftion. Sezügliche ©efuche finb, mit begrün»
betem Slntrag ber ©emeinbebehörbe oerfehen, bem tan»
ionalen Arbeitsamt einzufenben. ©icherfieEungen, bie
über ben Anteil be§ ©olibaritätsfonbS füuauS geleiftet
worben finb, tonnen zurüdterftattet werben, ©emeinben,
bte ihre SetriebSinhaber ungleich eirsgefc^ä^t haben, foEen

ju oiel eitigeforberle Setrcige auf SBunfh ber Arbeit»
geber bis 31. 9)lä?z 1925 zurücterfiatten. @S foE ba»

burch bie Senadjteiligung fother Arbeitgeber oermieben
werben, bie ihren Serpflichtungen gegenüber bem Staat
fhon in ben erften Bahren ber ArbeitSlofenfürforge in
ooEem Umfang anftanbSloS nahgetommen finb.

Oerkebr$we$en.
Srelßig Serlreter öerKantonfilforntteeS ber ©hœei»

jer URuflermcffe oerfammelten fih am 5. Etooember
in Safel. Sie nahmen einen SericlR über bie Drgani»
fation ber SReffe 1925 entgegen «nb oereinbarten Eiihü
linien über bie S rop aganbatat i gfeit ber KantonaltomiteeS.
Sie fehr rege AuSfprahe bewies aufs neue, wie feft fth
bie Schweizer SRuftermeffe in unferem SßirtfhaftSleben
oeranfert hat.

Ueber bie Söge auf bem Stughoîpwtft fhreibt
man bem „Aarg. Sagbl.": Seit SRitte Dftober finb bte

©renz^u für bie ©infuhr oon IRunbholz wieber gefperrt.
Ser SunbeSrat hat biefe SRaffnahme auf ein ©efuh ber
Sünbner ^Regierung hi" angeorbnef. 3a»eifeEoS werben
bie ^»olzprobuzenten (worunter bie ®ro|zal)t unferer aar»
gauifhen ©emeinben) bie bunbeSrätlihe Serfügung unter»
fiühen. Senn bie auSlänbifhe Konturrenz erfährt auf
biefem SBege eine Butürfbrängung, wenn niht eine AuS»

fhaltung oom fhweizerifhen IRunbholzmartt. 9Ran tann
natürlich über biefe einzeilige ERaßnabme beS SunbeS»

Str. S6 Mlastr. Kchwîiz. Hssdw. -ZeitiWg („Meisterblatt")

Dieser reichlich große Platz hat für die Schulgemeinde
eine Reihe von Vorzügen: In erster Linie ist zu sagen,
daß er 'leicht erreichbar ist und nicht allzu entfernt liegt.
Dann würde mit dem Ankauf endlich das erreicht, wo-
nach schon lange gestrebt worden ist: Die Schulgemeinde
erhielte, nachdem den turnenden Schüler klaffen auch die

Straßen zu Ballspiel und Marschübungen verwehrt worden
sind, einen ausgiebigen Turnplatz und. was in der Ab-
ficht des Schulrates liegt, auch einen ungefährdeten Auf-
enthaltsort für Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter.
Dazu kommt der Umstand, und das ist vor allem wich-
tig. daß durch diesen Kauf eine das Pestalozzischulhaus
allfällig störende überbauung des Grundstückes vollständig
ausgeschlossen ist. Wenn die Schulgemeinde Besitzerin ist,
kann sie über die Wiese ungehindert frei verfügen.

Der Kaufpreis beträgt Fr. 30,000, d. h. Fr. 4.45
per mZ er ist somit sehr annehmbar. Die Kaufbedin-
gungen lauten:

1. Der Kaufsantritt erfolgt mit 31. Oktober 1924.
2. An den Kaufpreis sind Fr. 15,000 sofort nach

stadträtlicher Fertigung dieses Kaufvertrages und der
Rest von Fr. 15,000 innert Jahresfrist feit der Rati-
Dation bar zu bezahlen. Die zweite Rats ist vom Kauf-
antritt an zu 5 Prozent pro Jahr zu verzinsen.

3. Die Fertigung dieses Kaufvertrages nach erfolgter
Genehmigung durch die Schulgemeinde hat spätestens am
19. November 1924 zu erfolgen.

4. Die Kosten dieser Handänderung, inbegriffen die

Handänderungssteuer. bezahlen die Vertragsschließenden
gemeinsam je Zur Hälfte.

Die Schulbehörde hat sich den Antrag zum Ankauf
wohl überlegt. Die heutige Zeit und die finanzielle Lage
der Schulgemeinde, so heißt es im Gutachten an die Schul-
genossen, sind eigentlich nicht dazu geeignet, solche Aus-
lagen zu wagen. Im vorliegenden Falle aber darf die

außerordentlich günstige und voraussichtlich nie wieder-
kehrende Gelegenheit nach Ansicht der Behörde nicht ver-
paßt werden, sonst würde vielleicht eine spätere Gene-
ration, mit Recht über die Kurzsichtigkeit einer früheren
zu klagen haben.

Die Verwaltungsrechnung hat eine jährliche Ausgabe
von vorläufig 1600 bis 1700 Fr. Zins zu tragen.

Zweifelsohne werden die Schulgenossen am 9. No-
vember dem Antrag des Schulrates auf Ankauf dieses

Grundstückes zustimmen.

voiiltwirmdä
Berufliches Bttdsngswesen. In Solothurn tagte

unter dem Vorsitz von Dr. Kaufmann, Chef der Abtei
lung für Industrie und Gewerbe des eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartementes, die aus 19 Mitgliedern,
inbegriffen 3 Frauen, bestehende eidgenössische Ex per-
ten k o m m is si o n für das berufliche Bildungs-
wesen der Schweiz, um eine Reihe organisatorischer
Fragen betreffend die Bundessubvention an das
kaufmännische, gewerbliche und hauswirtschastliche Bil-
dungswesen zu erörtern, die sich infolge der vorgesehe-
um Sparmaßnahmen des Bundes aufgedrängt haben.
Beschlüsse sind nicht gefaßt worden.

Das stMMrcherische Arbeitsamt erklärt in seinem

Oktoberbericht: Das Baugewerbe und die damit
zusammenhängenden Berufe sind auf dem Platze Zürich
immer noch gut beschäftigt, ebenso sind die Arbeitsoer-
Hältnisse für ungelernte Arbeitskräfte befriedigend geblieben.
Eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit macht sich in
der Metall- und Maschinenindustrie, wie auch in der
Holzindustrie bemerkbar, und am ungünstigsten gestaltete
sich die Lage für Bureau- und Geschäftsangestellte.

Arbeitswsenfllrsorge im Kanton Zürich. Die kan-
tonale Volks virtschaftsdirektion erließ ein Kreisschreiben
an die Gemeindebehörden und das kantonale Einigungs-
aint betr. die öffentlichen Solidaritätsfonds für
die Arbeitslosenfürsorge. Darin wird erklärt: Die Ar-
beitslosenfürsorge der Nachkriegsjahre soll durch die Ver-
sicherung gegen Arbeitslosigkeit abgelöst werden.
Die Nutzbarmachung der öffentlichen Solidaritätsfonds
im Sinne dieser Entwicklung scheint gegeben. Vorab ist
die Bildung von Reserven für die öffentlichen Verfiche-
rungekassen vorgesehen. Das System der öffentlichen
Arbeitslosenversicherung ist noch nicht organisiert. In-
dessen werden sich die kommunalen Solidaritätsfonds in
die vorgesehene Organisation leicht einfügen lassen. Kom-
munale Arbeitslosenkassen könnten die Gemeindesolidari-
tätsfonds ohne weiteres übernehmen. Kreiskassen mit
einem Beziehungsbereich über mehrere Gemeinden erhielten
deren Solidaritätsfonds insgesamt zugewendet. Die Bil-
dung eines kantonalen Reservefonds bliebe dabei vorbe-
halten. Die Zweckbestimmung der öffentlichen Solidari-
tätsfonds kann somit erst im Zeitpunkt, da die Frage
der Arbeitslosenversicherung endgültig entschieden ist,
definitiv festgelegt werden. Bis dahin sind die Solidari-
tätsfonds von den Gemeindebehörden zu verwalten. Diese
werden vom Regierungsrate eingeladen, die Solidaritäts-
fonds bis zum Inkrafttreten der Arbeitslosenversicherung
zu verwalten; die Sicherstellungen bis 31. März 1925
durch Baareinzahlungen ablösen zu lassen. Dabei sind
Gesuche um ganze oder teilweise Befreiung von der Bei-
tragspflicht nach Maßgabe der finanziellen Lage loyal
zu berücksichtigen. Die teilweise oder ganze Befreiung
liegt nach wie vor in der Kompetenz der Volkswirt-
schaftsdirektion. Bezügliche Gesuche sind, mit begrün-
detem Antrag der Gemeindebehörde versehen, dem kan-
tonalen Arbeitsamt einzusenden. Sicherftellungen, die
über den Anteil des Solidaritätsfonds hinaus geleistet
worden sind, können zurückerstattet werden. Gemeinden,
die ihre Betriebsinhaber ungleich eingeschätzt haben, sollen
zu viel eingeforderte Beträge auf Wunsch der Arbeit-
geber bis 31. März 1925 zurückerstatten. Es soll da-
durch die Benachteiligung solcher Arbeitgeber vermieden
werden, die ihren Verpflichtungen gegenüber dem Staat
schon in den ersten Jahren der Arbeitslosenfürsorge in
vollem Umfang anstandslos nachgekommen sind.

Dreißig Vertreter der Kantonalkomitees der Schwei-
zer Mustermesse versammelten sich am 5. November
in Basel. Sie nahmen einen Bericht über die Organi-
sation der Messe 1925 entgegen und vereinbarten Richt-
linien über die Propagandatätigkeit der Kantonalkomitees.
Die sehr rege Aussprache bewies aufs neue, wie fest sich

die Schweizer Mustermesse in unserem Wirtschaftsleben
verankert hat.

HMst-WKMb«Nichà
Ueber die Lage auf dem Nntzholzmarkt schreibt

man dem „Aarg. Tagbl.": Seit Mitte Oktober sind die

Grenzen für die Einfuhr von Rundholz wieder gesperrt.
Der Bundesrat hat diese Maßnahme aus ein Gesuch der
Bündner Regierung hin angeordnet. Zweifellos werden
die Holzproduzenten (worunter die Großzahl unserer aar-
gauischen Gemeinden) die bundesrätliche Verfügung unter-
stützen. Denn die ausländische Konkurrenz erfährt auf
diesem Wege eine Zurückdrängung, wenn nicht eine Aus-
schaliung vom schweizerischen Rundholzmarkt. Man kann

natürlich über diese einseitige Maßnahme des Bundes-
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